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Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Leverkusen 
Beteiligung der Öffentlichkeit analog § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 

Ö 1                                
(gleichzeitig Stellungnahme des NLK e.V.) 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 0.) 
 
Bei der Offenlage eines Einzelhandelskonzeptes handelt es sich um kein 
klassisches Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wie bei 
der Aufstellung eines Bebauungsplans. Eine Offenlage des Konzeptent-
wurfs erfolgt damit auf freiwilliger Basis analog § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
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(BauGB). Demnach verbleibt die Offenlage der Teilfortschreibung des Ein-
zelhandelskonzeptes zugleich unabhängig vom Auslegungszeitraum und 
äußerlichen Rahmenbedingungen wie bspw. Schulferien. Ein Verfahrens-
fehler liegt somit an dieser Stelle nicht vor.  
 
Zu 1.1) 
 
Die detaillierte Prüfung der Zulässigkeit/Nicht-Zulässigkeit von Einzelhan-
delsvorhaben ist nicht Bestandteil der Teilfortschreibung des Einzelhandels-
konzeptes. Diese muss vorhabenbezogen in zukünftigen Planungs- und 
Genehmigungsverfahren erfolgen.  
Zugleich ist eine Prüfung der Genehmigungslage, bspw. ob ein Betrieb un-
zulässigerweise errichtet worden ist, kein Bestandteil der Teilfortschreibung.  
Bei der Betrachtung der Versorgungssituation ist die Verkaufsflächenaus-
stattung ins Verhältnis zur Einwohnerzahl des jeweiligen Stadtteils gesetzt 
worden. Für den Stadtteil Bergisch-Neukirchen ist hierbei mit einer Ver-
kaufsfläche von 0,14 m² NuG-VK/Einwohner eine deutlich unterdurchschnitt-
liche Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-
nussmittel und damit die schlechteste Versorgung im ganzen Stadtgebiet im 
Lebensmittelbereich konstatiert worden. Diese Berechnungsmethode kam 
bereits im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes (2017) 
zur Anwendung. Aufbauend auf dieser Analyse, ist in der Teilfortschreibung 
die Empfehlung zur Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters im Bereich 
Wuppertalstraße ausgesprochen worden.  
 

Zu 2.) – Edeka Pommernstraße  
 
Gemäß der vorliegenden Teilfortschreibung steht der Schutz der Zentren an 
vorderster Stelle. Großflächige Einzelhandelsbetriebe können ausnahms-
weise auch außerhalb Zentraler Versorgungsbereiche zugelassen werden, 
wenn der Betrieb vorwiegend der wohnungsnahen Versorgung dient und 
Zentrale Versorgungsbereiche in ihrer Entwicklungsfähigkeit nicht beein-
trächtigt werden.  
Beim Standort Edeka Pommernstraße handelt es sich um einen dezentra-
len, autokundenorientierten Standort mit wenig Bevölkerungspotential im 
fußläufigen Einzugsgebiet. Der Einzugsbereich des Marktes überschneidet 
sich in erheblichem Maße mit dem Einzugsgebiet des Stadtbezirkszentrums 
Opladen. Es ist zu vermuten, dass der großflächige Edeka-Markt bereits 
heute ein nicht unerhebliches Kaufkraftpotential aus dem Stadtbezirkszent-
rum Opladen abzieht. Aus den o.g. Gründen ist von einer Erweiterung des 
Edeka-Marktes sowie einer Neuansiedlung von weiterem Einzelhandel auf 
dem Areal Alte Fabrik abzusehen. Diese Bewertung ist unabhängig von der 
Ansiedlung von weiterem großflächigen Einzelhandel im Stadtbezirkszent-
rum Opladen.  
 

Zu 2.) – Nahversorgungszentrum Quettingen 
 
Der Aldi-Markt an der Lützenkirchener Straße liegt inmitten eines bevölke-
rungsreichen Bereichs und verfügt über ein mögliches Entwicklungspotential 
mit einer baurechtlichen Genehmigung. Der Netto-Markt Quettinger Straße/ 



Anlage 3 zur Vorlage Nr. 2025/3315  - 12 - 
 

Feldstraße ist größtenteils umgeben von gewerblichen Nutzungen (Gewer-
begebiet Fixheide) und liegt in einem Wohn- und Geschäftshaus, welches 
an dieser Stelle kein Flächenpotential für eine Erweiterung zulässt.  
 

Zu 2.1)  
 
Gemäß der vorliegenden Teilfortschreibung steht der Schutz der Zentren an 
vorderster Stelle. Großflächige Einzelhandelsbetriebe können ausnahms-
weise auch außerhalb Zentraler Versorgungsbereiche zugelassen werden, 
wenn der Betrieb vorwiegend der wohnungsnahen Versorgung dient und 
Zentrale Versorgungsbereiche in ihrer Entwicklungsfähigkeit nicht beein-
trächtigt werden. Beim Standort Aldi/Rewe Schlebuscher Straße handelt es 
sich um einen dezentralen, autokundenorientierten Standort mit einem äu-
ßerst geringen Bevölkerungspotential (ledigl. ca. 1.000 EW) im fußläufigen 
Einzugsgebiet. Aufgrund des Vorhandenseins eines großflächigen Rewe-
Marktes in diesem Bereich ist zu vermuten, dass sich der Standort bereits 
negativ auf die Entwicklung der Zentralen Versorgungsbereiche auswirkt, in 
dem dieser Kaufkraft aus den nächstgelegenen Nahversorgungszentren 
Alkenrath und Quettingen abzieht. Von einer Vergrößerung der Verkaufsflä-
che des Aldi-Marktes und damit dem Entstehen eines weiteren großflächi-
gen Einzelhandelsbetriebes ist von daher dringend abzuraten.   
 

Zu 3.) 
 
Es wird auf die unter Punkt 2.1 genannten Ausführungen verwiesen. 
 

Zu 4.) 
 
Der potentielle Rewe-Markt an der Reuterstraße ist dem Zentralen Versor-
gungsbereich Willy-Brandt-Ring/Mülheimer Straße zuzuordnen. Eine Ent-
wicklung dieses Marktes trägt zum langfristigen Erhalt des Nahversor-
gungszentrums und damit zur Sicherung der Nahversorgung für Teile des 
Stadtteils Schlebusch bei. So ist nach Schließung eines 
kleinflächigen polnischen Supermarktes aktuell kein strukturprägender Le-
bensmittelmarkt im betreffenden Nahversorgungszentrum vorhanden. 
Eine Konkurrenz zum Einzelhandelsstandort an der Stixchesstraße ist an 
dieser Stelle nicht gegeben. Der dort bestehende Lidl-Markt liegt außerhalb 
eines Zentralen Versorgungsbereichs. Eine Erweiterung der Verkaufsfläche 
(VK) des Lidl-Marktes widerspricht den Zielen der Einzelhandelsentwicklung 
der Stadt Leverkusen. Der Stadtteil Manfort weist bereits eine überdurch-
schnittliche VK-Dichte im Lebensmittelsegment auf, darüber hinaus handelt 
es sich um einen dezentralen Standort. Der fußläufige Nahbereich (700 Me-
ter-Radius) des Lidl-Marktes weist ein Einwohnerpotenzial von schätzungs-
weise lediglich 4.000 Einwohnern auf. Mit der im Bebauungsplan festgesetz-
ten Begrenzung der Verkaufsfläche hat die Stadt zudem ihre planerischen 
Zielsetzungen zur Einzelhandelssteuerung für den o.g. Bereich geltend ge-
macht.  
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Zu 5.)  
 
Die Versorgungssituation mit Lebensmittelverkaufsfläche ist sowohl im 
Stadtteil Schlebusch (inkl. Waldsiedlung) als auch im Stadtteil Bergisch-
Neukirchen als unterdurchschnittlich zu bewerten. In der Waldsiedlung gibt 
es keine Möglichkeit, einen zusätzlichen Nahversorger anzusiedeln, da die 
Flächenpotentiale fehlen. Somit stehen für die Versorgung der Bevölkerung 
lediglich ein kleinflächiger Edeka-Markt sowie ergänzende Kleinbetriebe zur 
Verfügung. Im Stadtteil Bergisch-Neukirchen dagegen besteht mit der Flä-
che an der Wuppertalstraße eine Möglichkeit, im Rahmen der Ansiedlung 
eines Vollsortimenters die Verkaufsflächendichte auf ein standortangemes-
senes Niveau ansteigen zu lassen.  
 
Zu 5.1)  
 
Eine Nahversorgung kann durchaus durch Einzelhandelsbetriebe mit einer 
kleinen Verkaufsflächengröße sichergestellt werden. Dies ist oftmals dann 
der Fall, wenn auf Grund der Lage eines Marktes in einem Wohnhaus kein 
weiteres Flächenpotenzial vorhanden ist. Der Netto City, Felderstraße 120, 
ist als ein solches Beispiel anzusehen. Dieser liegt in siedlungsintegrierter 
Lage in einem Wohnhaus und weist keinerlei Flächenpotential für eine Er-
weiterung auf. 
 
Zu 5.2)  
 
Das Standortumfeld des Penny-Marktes an der Gneisenaustraße ist maß-
geblich durch Gewerbe geprägt. Eine seitens des Verfassers dieser Stel-
lungnahme dargelegte Einwohnerzahl von rd. 5.700 Einwohnern im Nahbe-
reich begründet nicht annähernd eine Nahversorgungsfunktion des Vorha-
bens. Mit einem Wert von 1,12 m² NuG VK/Einwohner ist der Stadtteil Man-
fort darüber hinaus deutlich überversorgt. Eine zusätzliche Verkaufsfläche 
im Lebensmittelsegment wäre damit nicht bedarfsgerecht.  
 
Zu 5.3)  
 
Der Netto-Markt, Kalkstraße 124, stellt einen wichtigen Versorgungsstandort 
in städtebaulich integrierter Lage dar. Der Einzelhandelsbesatz sowie das 
Vorhandensein ergänzender Nutzungen im Nahversorgungszentrum Heide-
höhe/Sauerbruchstraße ist jedoch zu gering, als dass dieser Bereich pla-
nungsrechtlich als Zentraler Versorgungsbereich begründet werden und 
damit in dieser Form bestehen bleiben kann. Darüber hinaus stellt die vor-
handene Bahntrasse eine deutliche Barrierewirkung zwischen dem Netto-
Markt und den Angeboten an der Sauerbruchstraße dar. Die Rücknahme 
des Zentralen Versorgungsbereichs und eine Einstufung des vorhandenen 
Netto-Marktes als Solitäre Nahversorgungslage Heidehöhe in städtebaulich 
integrierter Lage wird demnach empfohlen.  
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Zu 6.)  
 
Mit lediglich einem kleinflächigen Edeka-Markt, welcher die Versorgungs-
funktion übernimmt, ist die Angebotssituation im Nahversorgungszentrum 
Fettehenne als unzureichend zu bewerten. Die Ansiedlung eines weiteren 
Lebensmitteldiscounters, eines Drogeriemarktes sowie weiterer ergänzen-
der Angebote wird die Angebotssituation im Zentralen Versorgungsbereich 
Fettehenne deutlich verbessern und zu einer zukünftig bipolaren Struktur 
mit Angebotskonzentrationen an beiden Enden des Nahversorgungszent-
rums führen. Die Verträglichkeit des Vorhabens ist bereits im Rahmen eines 
Gutachtens der CIMA GmbH bestätigt worden. Die Verkaufsfläche des Dro-
geriemarktes sowie des Discounters war ursprünglich sogar höher ange-
setzt; im o.g. Gutachten ist die Empfehlung ausgesprochen worden, die 
Verkaufsfläche der Märkte bis unter die Schwelle der Großflächigkeit zu re-
duzieren.  
 
Zu 7.)  
 
Mit der Etablierung zusätzlicher Wohneinheiten im Neubaugebiet Fester 
Weg wird die Kaufkraft im Nahbereich des Einzelhandelsstandorts Ernst-
Bloch-Straße/Theodor-Adorno-Straße kontinuierlich ansteigen. Aufgrund der 
geringen Ausstattung des Stadtteils Steinbüchel mit Lebensmittelverkaufs-
fläche sowie der Nachbarschaft zu Wohnnutzungen ist eine geringfügige 
Erweiterung des Aldi-Marktes trotz der Gewerbegebietslage zu befürworten. 
Im Rahmen des Planverfahrens ist zu untersuchen, ob und in welchem Um-
fang im Sinne einer Bestandssicherung der Märkte eine verträgliche Erwei-
terung möglich ist.  
 
Zu 7.1)  
 
Der Aldi-Markt, Hitdorfer Straße 79, liegt in städtebaulich integrierter Lage 
mit einem ausreichenden Einwohnerpotential, um eine Nahversorgungs-
funktion des Vorhabens begründen zu können. Die Verkaufsflächendimen-
sionierung des Marktes ist als angemessen und ausreichend bewertet wor-
den, aktuell sind keine Erweiterungsabsichten bekannt. Im Falle einer er-
neuten Erweiterung ist der bestehende Bebauungsplan anzupassen. Kauf-
kraftabflüsse für den Stadtteil Rheindorf sind in diesem Fall nicht prognosti-
ziert worden.  
 
Zu 8.)  
 
Aufgrund divergierender Auffassungen seitens Eigentümer, Betreiber, Be-
zirksregierung und Stadtverwaltung über die Auswirkungen der Zusammen-
legung des Getränkemarktes und des Vollsortimenters konnte keine Eini-
gung über eine verträgliche Verkaufsflächengröße und rechtssichere Ab-
wicklung im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens erzielt werden. 
Daher besteht das planungsrechtliche Ziel darin, den Bestand mittels Be-
bauungsplan festzusetzen. 
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Zu 8.1)  
 
Bei dem Lidl-Standort Bonner Straße handelt es sich um einen einzelnen 
Anbieter im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) in städtebaulich inte-
grierter Lage. Sowohl die Verträglichkeitsuntersuchung, als auch eine er-
gänzend beauftragte Plausibilitätsprüfung kommen zu dem Ergebnis, dass 
im Zuge der Erweiterung keine Auswirkungen auf die Zentralen Versor-
gungsbereiche der Stadt Leverkusen gem. § 34 Abs. 3 BauGB einhergehen. 
Bei dem Standort Rewe Gerhart-Hauptmann-Straße dagegen handelt es 
sich um die Zusammenlegung zweier Märkte in einem Gebiet, in dem ein 
Bebauungsplan (§ 30 BauGB) in Aufstellung ist.   
 
Zu 8.2)  
 
Der Aldi-Standort Bonner Straße liegt in städtebaulich nicht-integrierter Ge-
werbegebietslage und weist ein geringes Bevölkerungspotential im fußläufi-
gen Einzugsbereich auf. Die Bonner Straße als stark befahrene, innerörtli-
che Haupterschließung grenzt den Standort von den ostseitig gelegenen, 
kompakt bebauten Wohngebieten ab. Auf Grund dessen kommt dieser Be-
reich für eine Einstufung als Solitäre Nahversorgungslage nicht in Frage.  
 
Zu 9.)  
 
Die Genehmigungsfähigkeit von Einzelhandelsvorhaben ist nicht Bestandteil 
der Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Leverkusen.  
 
Zu 10.)  
 
Aufgrund der direkten Nachbarschaft zum Zentralen Versorgungsbereich 
Küppersteg sowie des nur geringfügigen direkten Wohngebietsanschlusses 
ist von einer Erweiterung des Lidl-Marktes Hardenbergstraße abzusehen.  
Die direkte Nachbarschaft zum Zentralen Versorgungsbereich mit großen 
Überschneidungen der fußläufigen Nahbereiche stellt keine Ergänzung, 
sondern eine Konkurrenz zum Nahversorgungszentrum Küppersteg dar.  
 
Zu 11.)  
 
Die Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 09.12.1996 zur Beherrschung der 
Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso-II-
Richtlinie) ist am 03.02.1997 in Kraft getreten. Erstmalig war nun in Art. 12 
die Forderung der Wahrung eines angemessenen Abstands zwischen Be-
triebsbereichen und so genannten schutzbedürftigen Nutzungen enthalten. 
Zu diesen gehören beispielsweise Wohngebäude/-gebiete, öffentlich ge-
nutzte Gebäude und Gebiete, Erholungsgebiete und – so weit wie möglich – 
Hauptverkehrswege. Die europarechtlichen Regelungen wurden in den 
Folgejahren in der Störfallverordnung (12. BImSchV) sowie § 50 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in deutsches Recht umgesetzt. 
Das Planungsrecht für den Einzelhandelsstandort (ursprünglich Lebensmit-
teldiscounter, Drogeriemarkt, Elektro-Fachmarkt) an der Peschstraße wur-
de/wird durch den Bebauungsplan Nr. 122 b/I „Wiesdorf – Peschstraße“ ge-
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schaffen, welcher am 12.03.1997 Rechtskraft erlangt hat. Der Bebauungs-
plan betrachtet die Seveso-Thematik nicht. Der Einzelhandelsstandort liegt 
gemäß dem gesamtstädtischen Seveso-II-Konzept von 2015 innerhalb der 
Planungszone 1, wo „vereinzelte schutzbedürftige Nutzungen (bestehen), 
wie Wohngebäude oder Einzelhandelsbetriebe, die nach heutigem Stand 
dort nicht mehr genehmigt werden dürften. Sie genießen Bestandsschutz. 
Nutzungsänderungen, Umnutzungen oder Erweiterungen unterliegen hin-
sichtlich ihrer Zulässigkeit der Einzelfallprüfung.“ (Konzeptioneller Gutach-
tenteil, S. 29) Vorhaben dieser Art sind allerdings nicht automatisch ausge-
schlossen oder abzulehnen, weil der Standort innerhalb eines angemesse-
nen Sicherheitsabstands liegt.  
Die Betrachtung der Seveso-Thematik ist, da der Bebauungsplan hierzu 
keine Aussagen trifft, im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zur Er-
weiterung des Aldi-Standortes an der Peschstraße erfolgt. Dem Bauantrag 
wurde ein durch einen nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen Sachver-
ständigen erstelltes objektbezogenes Seveso-Schutzkonzept beigefügt, 
welches Bestandteil der Baugenehmigung ist.  
 
Zu 12.)  
 
Die Ansiedlung eines zusätzlichen Nahversorgungsbetriebes in der City C 
stellt lediglich eine Empfehlung dar; die Verträglichkeit eines solchen Betrie-
bes ist im Rahmen des späteren Planungs- und Genehmigungsverfahrens 
zu überprüfen.  
 
Zu 13.)  
 
Die Bewertung, ob ein Standort als Solitäre Nahversorgungslage einzustu-
fen ist, erfolgte nach vier Themenbereichen anhand von insgesamt neun 
Indikatoren. Das dem Konzept zu Grunde liegende Bewertungsschema ist 
der nachfolgenden Abb.1 zu entnehmen. 
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Abb. 1: Bewertungskriterien zur zusammenfassenden Bewertung der Solitären Nahversor-
gungslagen 

 
Die bisherige fachliche Einschätzung wird im Gutachten bestätigt und durch 
das Thema Nahversorgung ergänzt.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
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Ö 2 Wir für Bergisch Neukirchen  
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6) 

 

 
 

 
 
 
Zu 1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Pattscheid weist mit lediglich 1.999 Einwohnern (Quelle: Stadt Leverkusen, 
Stand: 31.12.2023) keine ausreichende Größe für eine eigenständige Nah-
versorgung auf; hinzu kommt die Randlage innerhalb des Stadtgebietes und 
die nicht vorhandenen Entwicklungsansätze im zentralen Siedlungsbereich. 
Es ist daher – auch unter Berücksichtigung der insgesamt ländlichen Struk-
turen innerhalb des Stadtteils Bergisch-Neukirchen - geboten, die Versor-
gung innerhalb des Stadtteils auf den Zentralen Versorgungsbereich Ber-
gisch-Neukirchen zu konzentrieren. 
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Zu 2) 
 
 
Zu 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4)  
 
 
 
Zu 5) 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6) 

 
Fragen der Genehmigung von Einzelhandelsvorhaben sind nicht Bestandteil 
der Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzeptes.   
 
Ob eine Unterversorgung in einem Stadtteil besteht, hängt nicht von der 
Beschaffenheit einzelner Märkte ab, sondern bemisst sich nach der Ver-
kaufsfläche/Einwohner in dem jeweiligen Bereich. Für den Stadtteil Ber-
gisch-Neukirchen ist mit einer Verkaufsfläche von 0,14 m²/Einwohner eine 
deutlich unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung im Lebensmit-
telsegment ermittelt worden. Aufgrund dessen wurde die Empfehlung aus-
gesprochen, einen zusätzlichen Vollsortimenter im Nahversorgungszentrum 
Bergisch-Neukirchen zu etablieren.  
 
Die Ansiedlung eines Vollsortimenters würde die Kaufkraftbindung im Nah-
versorgungszentrum Bergisch-Neukirchen deutlich erhöhen, wovon auch 
kleinere zentrumstypische Nutzungen profitieren könnten.  
 
Bei der für den Bau eines Vollsortimenters vorgeschlagenen Fläche handelt 
es sich um eine Möglichkeit, die Unterversorgung im Stadtteil Bergisch-
Neukirchen langfristig auszugleichen und die Verkaufsfläche/Einwohner auf 
ein standortangemessenes Niveau ansteigen zu lassen. Demnach ist die 
Fläche zugleich in die Planzeichnung mit aufzunehmen. Alle weiteren Be-
lange sind im Rahmen des späteren Planungs- und Genehmigungsverfah-
rens abzuarbeiten.  
 
Es wird auf die unter Punkt 5 genannten Ausführungen verwiesen.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen. 
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Ö 3 
 

  

 
 

  
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Bei der Betrachtung der Versorgungssituation ist die Verkaufsflächenaus-
stattung ins Verhältnis zur Einwohnerzahl des jeweiligen Stadtteils gesetzt 
worden. Für den Stadtteil Bergisch-Neukirchen ist hierbei mit einer Ver-
kaufsfläche von 0,14 m² NuG-VK/Einwohner eine deutlich unterdurchschnitt-
liche Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-
nussmittel und damit die geringste Verkaufsflächenausstattung aller Stadt-
teile konstatiert worden. Diese Berechnungsmethode kam bereits im Rah-
men der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes (2017) zur Anwen-
dung. Aufbauend auf diesem Sachverhalt, ist in der Teilfortschreibung die 
Empfehlung zur Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters im Bereich 
Wuppertalstraße ausgesprochen worden. Alle weiteren Belange (Natur- und 
Artenschutz, Verkehr, etc.) sind im Rahmen des späteren Planungs- und 
Genehmigungsverfahrens abzuarbeiten. 
Die Ansiedlung eines Vollsortimenters würde die Kaufkraftbindung im Nah-
versorgungszentrum Bergisch-Neukirchen deutlich erhöhen, wovon auch 
kleinere zentrumstypische Nutzungen profitieren könnten.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
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Ö 4 
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Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die Analyse des Stadtteils Bergisch-Neukirchen hinsichtlich seiner zukünftig 
planerisch verfolgten und tragfähigen Nahversorgung entspricht der Tiefe 
der Betrachtung in den anderen Stadtteilen. 
Bei der Betrachtung der Versorgungssituation ist die Verkaufsflächenaus-
stattung ins Verhältnis zur Einwohnerzahl des jeweiligen Stadtteils gesetzt 
worden. Für den Stadtteil Bergisch-Neukirchen ist hierbei mit einer Ver-
kaufsfläche von 0,14 m² NuG-VK/Einwohner eine deutlich unterdurchschnitt-
liche Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-
nussmittel und damit die geringste Verkaufsflächenausstattung aller Stadt-
teile konstatiert worden. Diese Berechnungsmethode kam bereits im Rah-
men der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes (2017) zur Anwen-
dung. Aufbauend auf diesem Sachverhalt, ist in der Teilfortschreibung die 
Empfehlung zur Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters im Bereich 
Wuppertalstraße ausgesprochen worden. Alle weiteren Belange (Natur- und 
Artenschutz, Verkehr, etc.) sind im Rahmen des späteren Planungs- und 
Genehmigungsverfahrens abzuarbeiten. 
Die Ansiedlung eines Vollsortimenters würde die Kaufkraftbindung im Nah-
versorgungszentrum Bergisch-Neukirchen deutlich erhöhen, wovon auch 
kleinere zentrumstypische Nutzungen profitieren könnten.  
Pattscheid weist mit lediglich 1.999 Ew. (Quelle: Stadt Leverkusen, Stand: 
31.12.2023) keine ausreichende Größe für eine eigenständige Nahversor-
gung auf; hinzu kommt die Randlage innerhalb des Stadtgebietes und die 
nicht vorhandenen Entwicklungsansätze im zentralen Siedlungsbereich. Es 
ist daher – auch unter Berücksichtigung der insgesamt ländlichen Strukturen 
innerhalb des Stadtteils Bergisch-Neukirchen - geboten, die Versorgung 
innerhalb des Stadtteils auf den Zentralen Versorgungsbereich Bergisch-
Neukirchen zu konzentrieren. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
 

 
 
 

Ö 5 
 

  

 
 

  
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bei dem Standort für einen neuen Vollsortimenter in Bergisch-Neukirchen 
handelt es sich um eine Empfehlung, durch die die bestehende im Gutach-
ten ermittelte Unterversorgung im Stadtteil Bergisch-Neukirchen ausgegli-
chen werden kann. Alle hierfür notwendigen Belange (Natur- und Arten-
schutz, Verkehr, etc.) sind im Rahmen des späteren Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahrens abzuarbeiten. 
Ein zusätzlicher Vollsortimenter würde zu einer Erhöhung der Kaufkraftbin-
dung im Nahversorgungszentrum Bergisch-Neukirchen führen und damit 
zugleich Kunden für weitere kleinere Einzelhandelsbetriebe generieren.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
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Ö 6 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bei der Betrachtung der Versorgungssituation ist die Verkaufsflächenaus-
stattung ins Verhältnis zur Einwohnerzahl des jeweiligen Stadtteils gesetzt 
worden. Für den Stadtteil Bergisch-Neukirchen ist hierbei mit einer Ver-
kaufsfläche von 0,14 m² NuG-VK/Einwohner eine deutlich unterdurchschnitt-
liche Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-
nussmittel und damit die geringste Verkaufsflächenausstattung aller Stadt-
teile konstatiert worden. 
Aufbauend auf diesem Sachverhalt, ist in der Teilfortschreibung die Empfeh-
lung zur Ansiedlung eines weiteren Vollsortimenters im Bereich Wuppertal-
straße ausgesprochen worden. Alle weiteren Belange (Natur- und Arten-
schutz, Verkehr, etc.) sind im Rahmen des späteren Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahrens abzuarbeiten. 
Ein zusätzlicher Vollsortimenter würde darüber hinaus zu einer Erhöhung 
der Kaufkraftbindung im Nahversorgungszentrum Bergisch-Neukirchen füh-
ren und damit zugleich Kunden für weitere kleinere Einzelhandelsbetriebe 
generieren.  
Die Analyse des Stadtteils Bergisch-Neukirchen hinsichtlich seiner zukünftig 
planerisch verfolgten und tragfähigen Nahversorgung entspricht der Tiefe 
der Betrachtung in den anderen Stadtteilen. 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
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Ö 7  
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Zu 1)  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3) 

 
An der Planzeichnung zur Ausweisung eines Nahversorgungszentrums ist 
festzuhalten, um dem mit Lebensmittelverkaufsfläche unterversorgten Stadt-
teil Bergisch-Neukirchen langfristig die Möglichkeit zu eröffnen, einen zu-
sätzlichen Vollsortimenter im Stadtteil anzusiedeln. Hierbei handelt es sich 
zunächst um eine Empfehlung; alle weiteren Belange (Natur- und Arten-
schutz, Verkehr, etc.) sind im Rahmen des späteren Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahrens abzuarbeiten.  
 
Die Analyse des Stadtteils Bergisch-Neukirchen hinsichtlich seiner zukünftig 
planerisch verfolgten und tragfähigen Nahversorgung entspricht der Tiefe 
der Betrachtung in den anderen Statteilen. Pattscheid weist mit lediglich 
1.999 Einwohnern (Quelle: Stadt Leverkusen, Stand: 31.12.2023) keine 
ausreichende Größe für eine eigenständige Nahversorgung auf; hinzu 
kommt die Randlage innerhalb des Stadtgebietes und die nicht vorhande-
nen Entwicklungsansätze im zentralen Siedlungsbereich. Es ist daher – 
auch unter Berücksichtigung der insgesamt ländlichen Strukturen innerhalb 
des Stadtteils Bergisch-Neukirchen - geboten, die Versorgung innerhalb des 
Stadtteils auf den Zentralen Versorgungsbereich Bergisch-Neukirchen zu 
konzentrieren. 
Ein zusätzlicher Vollsortimenter würde zu einer Erhöhung der Kaufkraftbin-
dung im Nahversorgungszentrum Bergisch-Neukirchen führen und damit 
zugleich Kunden für weitere kleinere Läden sowie kleinteilige zentrumstypi-
sche Nutzungen generieren.  
 
Die Betrachtung von Verfahren zu Landschafts- und Regionalplänen ist 
nicht Bestandteil der Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der 
Stadt Leverkusen.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
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Ö 8  
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bei den in der Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzeptes dargelegten 
Planungen der Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL) handelt es 
sich lediglich um eine mögliche Entwicklung des Standorts Königsberger 
Platz. Auch ein Weiterbetrieb des Penny-Marktes steht diesem Ansinnen 
nicht entgegen. Ein entsprechender Hinweis wird zur Klarstellung in das 
Konzept mit aufgenommen.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
 
Der Anregung wird entsprochen.  
 

 




